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Fachprüfungsordnung
für den konsekutiven Bachelor-Studiengang

Architektur mit integrierter Praxis
(BaA-P) im Fachbereich I:

Architektur, Bauingenieurwesen und
Geoinformatik (FPO-BaAP) 

an der Fachhochschule Mainz 

Vom 21. November 2007

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2
Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG)
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), geändert
durch das Erste Landesgesetz zur Änderung
hochschulrechtlicher Vorschriften vom
19. Dezember 2006 (GVBl. S. 438), hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs I: Archi-
tektur, Bauingenieurwesen und Geoinfor-
matik an der Fachhochschule Mainz am
11. April 07 die folgende Fachprüfungsord-
nung für den konsekutiven Bachelor-Studi-
engang Architektur mit integrierter Praxis
(BaA-P) im Fachbereich I beschlossen. Diese
Ordnung hat das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 20. Juli
2007 (Az.: 9526 Tgb. Nr. 2805/07) genehmigt.

Inhalt

§ 1 Geltungsbereich (zu § 1 PO-BaFb1)
§ 2 Bachelor-Grad (zu § 3 PO-BaFb1)
§ 3 Studienvoraussetzungen

(zu § 4 PO-BaFb1)
§ 4 Studienaufbau und Studienzeiten

(zu § 5 und § 6 PO-BaFb1)
§ 5 Praxisprojekt (zu § 9 PO-BaFb1)
§ 6 Projektarbeiten (zu § 12 PO-BaFb1)
§ 7 Bachelor-Arbeit (zu § 13 PO-BaFb1)
§ 8 Kolloquien (zu § 14 PO-BaFb1)
§ 9 Umfang des Lehrangebotes

und Studienfristen
(zu § 21 Abs. 5 PO-BaFb1)

§ 10 Bestehen der Bachelor-Prüfung
(zu § 22 Abs.1 PO-BaFb1)

§ 11 Anrechnung von Studienzeiten
aus BaA (zu § 20 PO-BaFb1)

§ 12 Bestehen der Bachelor-Zwischenprüfung
§ 13 Zeugnis, Äquivalenzbescheinigung

(zu § 23 Abs. 4 PO-BaFb1)
§ 14 Bedarfsparagraph
§ 15 Inkrafttreten

Anlage: Prüfungsplan

§ 1 
Geltungsbereich (zu § 1 PO-BaFb1)

Diese Fachprüfungsordnung gilt für die Stu-
dierenden und Lehrenden des grundständi-
gen konsekutiven Bachelor-Studiengangs
Architektur im Direkt- und Teilzeitstudium
mit integrierter Praxis (BaA-P). Sie ergänzt
die Allgemeine Ordnung für die Bachelor-
Prüfungen im Fachbereich I: Architektur,
Bauingenieurwesen und Geoinformatik an
der Fachhochschule Mainz (PO-BaFb1)
durch spezielle Bestimmungen für Aufbau,
Ablauf und Abschluss des Studiums. 

§ 2 
Bachelor-Grad (zu § 3 PO-BaFb1)

Mit erfolgreichem Abschluss des Bachelor-
Studiengangs Architektur mit integrierter
Praxis (BaA-P) wird der akademische Grad
„Bachelor of Arts“ (B.A.) verliehen.

§ 3 
Studienvoraussetzungen

(zu § 4 PO-BaFb1)

(1) Der Zugang zum Bachelor-Studium Ar-
chitektur mit integrierter Praxis (BaA-P)
setzt unbeschadet der Bestimmungen des § 4
PO-BaFb1 eine Eignungsprüfung voraus
(§ 66 HochSchG). Die Feststellungen trifft
eine Kommission, der mindestens zwei Pro-
fessorinnen oder Professoren angehören, die
in dem betreffenden Studiengang zur Lehre

befugt sind. Sie werden vom Prüfungsaus-
schuss berufen. Die Kommission berichtet
dem Prüfungsausschuss.

(2) Die Art der festzustellenden Eignung, Be-
gabung und Fähigkeiten sowie die Prüfungs-
anforderungen regelt die Eignungsprüfungs-
ordnung für die Bachelor-Studiengänge Ar-
chitektur an der Fachhochschule Mainz.

§ 4 
Studienaufbau und Studienzeiten 

(zu § 5 und § 6 PO-BaFb1)

(1) Der Studienaufbau ist dem Prüfungsplan
zu entnehmen, der als Anlage beigefügt ist. 

(2) Der konsekutive Bachelor-Studiengang
Architektur mit integrierter Praxis (BaA-P)
umfasst in der Regelstudienzeit zehn Studi-
enplansemester im Direkt- und Teilzeitstudi-
um. Darin ist im 4. bis 9. Studienplansemes-
ter eine gleichzeitige berufliche Ausbildung
(Praktikantentätigkeit) im Bereich der Ar-
chitektur integriert (§ 19 Abs. 5 HochSchG),
die 18 Zeitstunden pro Woche umfassen soll.

§ 5 
Praxisprojekt (zu § 9 PO-BaFb1).

(1) Die Praxisprojekte sind in der Regel im
5., 7. und 9. Studiensemester zu bearbeiten.
Ausbildungsziel und Organisation regelt die
Ordnung für das Praxisprojekt für die Ba-
chelor-Studiengänge Architektur an der
Fachhochschule Mainz.

(2) Die Bearbeitungszeit für ein Praxispro-
jekt umfasst 7,5 Wochen.

(3) Die zu erbringenden Praxisberichte müs-
sen von der Praxisstelle genehmigt und un-
terschrieben werden. Form, Umfang und Be-
arbeitungsdauer regelt die Ordnung für das
Praxisprojekt (Absatz 1). 

(4) In dem Kolloquium zum Abschluss des
Praxisprojekts gemäß § 9 Abs. 3 PO-BaFb1
stellen die Studierenden die Ergebnisse der
Praxisprojekte auf der Grundlage ihrer Pra-
xisberichte in Anlehnung an § 14 Abs. 3, 5
und 6 PO-BaFb1 vor und vertreten sie. 

§ 6 
Projektarbeiten (zu § 12 PO-BaFb1)

(1) Muss die Abgabefrist der Projektarbeit
durch Unterbrechung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2
PO-BaFb1 über den Beginn der folgenden
Vorlesungszeit hinaus verlängert werden, gilt
die Prüfungsleistung als nicht unternommen.
In diesem Fall erfolgt die Ausgabe der Aufga-
benstellung gemäß § 12 Abs. 4 PO-BaFb1
zum nächsten angebotenen Prüfungstermin
erneut.

(2) Stegreifentwürfe sind Teile der Projektar-
beit Konzept-Entwurf (§ 12 Abs. 2 PO-
BaFb1). Sie werden von verschiedenen Prü-
fenden als Aufgabe gestellt. Ihre Themen ha-
ben mit der gleichzeitigen Bearbeitung
durch mehrere Studierende Wettbewerbs-
charakter. Die Bearbeitung in Gruppen ist
ausgeschlossen. Die einzelne Aufgabenstel-
lung umfasst die Präsentation im Rahmen ei-
ner Stegreif-Besprechung. Die Ergebnisse
der Teilleistungen sind von der jeweils prü-
fenden Person in der Regel innerhalb von
zwei Wochen nach Abgabe gemäß § 15 PO-
BaFb1 zu bewerten. Die Projektarbeit Kon-
zept-Entwurf ist bestanden, wenn innerhalb
von zwei aufeinander folgenden Semestern

1. mindestens sechs Stegreifentwürfe un-
ternommen werden,

2. mindestens drei Stegreifentwürfe gemäß
§ 17 Abs. 2 PO-BaFb1 bestanden sind.

Für die Bewertung der Projektarbeit werden
die drei besten Ergebnisse ihrer Teilleistun-
gen zusammengefasst; § 19 Abs. 5 PO-BaFb1
ist ausgeschlossen.

§ 7 
Bachelor-Arbeit (zu § 13 PO-BaFb1)

(1) Die Bachelor-Arbeit muss bearbeiten,
wer die Mindestanzahl der im 1. - 9. Studien-
plansemester gemäß Prüfungsplan vorgese-
henen Credits erworben hat.

(2) Das Thema für die Bachelor-Arbeit hat
mit der gleichzeitigen Bearbeitung durch
mehrere Studierende Wettbewerbscharakter.
Die Bearbeitung in Gruppen gemäß § 14 Abs.
1 PO-BaFb1 ist ausgeschlossen.

(3) Die Bachelor-Arbeit besteht aus dem
Entwurf (Teil 1) sowie seiner fachspezifi-
schen Bearbeitung im Rahmen der im selben
Studienplansemester mit Ausnahme der
Pflichtexkursion angebotenen Module (Teil
2).

(4) Das Thema für die Bachelor-Arbeit wird
zwölf Wochen vor Abgabe aller Prüfungs-
leistungen schriftlich ausgegeben (Aufga-
benstellung) und zeitnah in einem Rückfra-
gekolloquium erläutert. Die eigenständige
Bearbeitungszeit der Bachelor-Arbeit um-
fasst in Teil 1 acht Wochen. Weitere vier Wo-
chen sind für die eigenständige Bearbeitung
der in Teil 2 der Bachelor-Arbeit enthaltenen
Prüfungsleistungen vorgesehen.

(5) Muss die Abgabefrist der Bachelor-Arbeit
durch Unterbrechung gemäß § 16 Abs. 3 PO-
BaFb1 über den Beginn des Kolloquiums
hinaus verlängert werden, gilt die Prüfungs-
leistung wegen ihres Wettbewerbscharakters
als nicht unternommen. In diesem Fall er-
folgt die Ausgabe des Themas gemäß § 13
Abs. 3 PO-BaFb1 erneut.

§ 8 
Kolloquien (zu § 14 PO-BaFb1)

(1) In Kolloquien über Projektarbeiten (§ 7
Abs. 3 Nr. 3 PO-BaFb1) können die Prü-
fungsleistungen mehre-rer Module, die im
selben Semester abgelegt werden, zusam-
mengefasst, gemeinsam vorgestellt und ver-
treten werden. In diesem Fall soll die Dauer
eines Prüfungsgesprächs für eine oder einen
Studierenden 40 Minuten nicht überschrei-
ten. Den Zusammenschluss der Präsentatio-
nen legt der Prüfungsausschuss fest. Kollo-
quien, die gemäß § 5 Abs. 4 Praxisprojekte
abschließen, bleiben davon unberührt.

(2) Das Kolloquium zur Vorstellung der Ba-
chelor-Arbeit (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 PO-BaFb1)
halten neben den Personen gemäß § 14 Abs. 4
PO-BaFb1 die an der fachspezifischen Bear-
beitung (Teil 2) gemäß § 7 Abs. 3 beteiligten
Prüfenden ab.

§ 9 
Umfang des Lehrangebotes und 

Studienfristen (zu § 21 Abs. 5 PO-BaFb1)

(1) Das Lehrangebot im Bachelor-Studien-
gang Architektur im Teilzeitstudium mit in-
tegrierter Praxis (BaA-P) ist in ein drei-
semestriges Grundstudium und ein sieben-
semestriges Hauptstudium gegliedert. Es
umfasst insgesamt 162 Semesterwochen-
stunden (SWS). Gemäß Prüfungsplan, der als
Anlage dieser Ordnung beigefügt ist, müssen
im Grundstudium mindestens 81 SWS und
im Hauptstudium mindestens 81 SWS ge-
wählt werden. Zusätzlich sind 4 Credits (CR)
durch freie Wahlmodule zu erwerben (§ 5
Abs. 4 Nr. 3 PO-BaFb1).

(2) Mit den Modulprüfungen des Grundstu-
diums muss insgesamt spätestens im 4. Studi-
ensemester begonnen werden.

(3) Mit den Modulprüfungen des Hauptstudi-
ums mit Ausnahme der Bachelor-Arbeit
muss insgesamt spätestens im 12. Studiense-
mester begonnen werden.
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§ 10 
Bestehen der Bachelor-Prüfung 

(zu § 22 Abs. 1 PO-BaFb1)

Die Bachelor-Prüfung im konsekutiven Stu-
diengang Architektur mit integrierter Praxis
(BaA-P) ist bestanden, wenn mindestens 240
Credits erworben sind. 

§ 11 
Anrechnung von Studienzeiten aus BaA 

(zu § 20)

Studienzeiten im Hauptstudium des konse-
kutiven Bachelor-Studiengangs Architektur
im Vollzeitstudium (BaA) an der Fachhoch-
schule Mainz werden entsprechend § 6 Abs. 3
PO-BaFb1 zu drei Hälften (3/2) angerechnet
und die Studiensemester zu ganzen Semes-
tern aufgerundet. 

§ 12 
Bestehen der Bachelor-Zwischenprüfung 

(1) Im konsekutiven Bachelor-Studiengang
Architektur mit integrierter Praxis (BaA-P)
findet eine Zwischenprüfung statt (§ 19 Abs.
3 HochSchG). Durch die Bachelor-Zwi-
schenprüfung (§ 9 Abs. 2) soll nachgewiesen
werden, dass die inhaltlichen Grundlagen
der Architektur, ein methodisches Instru-
mentarium und eine systematische Orientie-
rung des Fachwissens erworben wurden und
das Studium mit Aussicht auf Erfolg fortge-
setzt werden kann. 

(2) Die Bachelor-Zwischenprüfung ist be-
standen, wenn mit den im Prüfungsplan fest-

gesetzten Pflicht- und Wahlpflichtmodulen
des Grundstudiums mindestens 90 Credits
erworben sind und eine praktische Vorbil-
dung gemäß § 4 Abs. 2 PO-BaFb1 nachge-
wiesen wurde. 

(3) Zu bestimmten Modulprüfungen im
Hauptstudium wird zugelassen, wer die Zwi-
schenprüfung erfolgreich abgelegt hat. Dem-
entsprechende Module und ihre Zuordnung
zu Studienplansemestern sind im Prüfungs-
plan festgesetzt, der als Anlage dieser Ord-
nung beigefügt ist.

(4) Die Ergebnisse der Zwischenprüfung
werden bei der Bachelor-Prüfung angerech-
net (§ 26 Abs. 2 Nr. 4 HochSchG).

(5) Die Bachelor-Zwischenprüfung ist end-
gültig nicht bestanden, wenn die Wiederho-
lungsmöglichkeiten der Modulprüfungen im
Grundstudium gemäß § 17 Abs. 4 PO-BaFb1
erfolglos ausgeschöpft sind und die Ergän-
zungsprüfung nicht bestanden oder nicht ge-
währt wurde (§ 10 Abs. 6-7 PO-BaFb1).

§ 13 
Zeugnis, Äquivalenzbescheinigung

(zu § 23 PO-BaFb1)

(1) Über die bestandene Bachelor-Zwi-
schenprüfung wird ein Zeugnis entsprechend
§ 23 Abs. 1 Nr. 1, 3 - 5 sowie Abs. 2 - 3 und 6
PO-BaFb1 ausgestellt. Für das Zeugnis wer-
den Fachgebietsnoten und die Gesamtnote
entsprechend § 22 Abs. 2 - 3 PO-BaFb1 ge-
bildet. 

(2) Ein Zeugnis gemäß Absatz 1 erhält, wer
mindestens ein Semester an der Fachhoch-
schule Mainz eingeschrieben ist (§ 21 Abs. 2
PO-BaFb1) und hier mindestens 30 Credits
erworben hat. Im Rahmen von Hochschul-
partnerschaften können abweichende Ver-
einbarungen getroffen werden.

(3) Zusätzlich zu der Bachelor-Urkunde (§ 23
Abs. 4 PO-BaFb1) wird eine Äquivalenzbe-
scheinigung ausgestellt, aus der hervorgeht,
dass der akademische Grad „Bachelor of
Arts“ (B.A.) dem akademischen Grad „Dipl.-
Ing. (FH)“ gleichwertig ist.

§ 14 
Bedarfsparagraph

Keine speziellen Bestimmungen

§ 15 
Inkrafttreten

Diese Fachprüfungsordnung für die Bache-
lor-Prüfungen im konsekutiven Studiengang
Architektur im Direkt- und Teilzeitstudium
mit integrierter Praxis (BaA-P) tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung im Staatsanzei-
ger für Rheinland-Pfalz in Kraft.

Mainz, den 21. November 2007

Dekan des Fachbereichs I:
Architektur, Bauingenieurwesen 

und Geoinformatik
der Fachhochschule Mainz

Prof. Dipl.-Ing. Marc  G r i e f
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Anlage 1/5
zur Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Architektur mit integrierter Praxis (BaA-P) im Fachbereich I:
Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik an der Fachhochschule Mainz 

Prüfungsplan

Abkürzungen

P Pflichtmodul (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 PO-BaFb1)
WP Wahlpflichtmodul (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 PO-BaFb1)
W Wahlmodul (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 PO-BaFb1)
Z Zusatzmodul (§ 5 Abs. 5 PO-BaFb1)
WL Workload = Zeitaufwand für Lehr- oder Präsenzzeit (SWS) + Lern-, Übungs- und Prüfungszeit (Wstd.)

900 (SWS + Wstd.) pro Semester
SWS Semesterwochenstunden 
Wstd. Wochenarbeitsstunden
SL Studienleistung (§ 7 Abs. 2 PO-BaFb1)
PL Prüfungsleistung (§ 7 Abs. 3 PO-BaFb1)
PV Prüfungsvorleistung (§ 7 Abs. 1 PO-BaFb1)
CR Leistungspunkte nach ECTS (European Credit Transfer System)

30 CR = 900 (SWS + Wstd.)
GW Gewichtung (§ 22 PO-BaFb1)

Anmerkungen
1) Fachgebietsnote im Bachelor-Zwischenzeugnis (§ 13 Abs. 1)
2) Fachgebietsnote im Bachelor-Zeugnis (§ 22 Abs. 2 und § 23 PO-BaFb1)
3) Angebot einmal jährlich
4) Prüfungsvoraussetzung sind das nachgewiesene Vorpraktikum und die bestandene Zwischenprüfung (ZwP) (§ 12 Abs. 3)
5) PA = mindestens sechs unternommene und drei als Prüfungsteilleistung bestandene Stegreifentwürfe (§ 6 Abs. 2)
6) mindestens 5-tägige Exkursion, Teilnahme von BaA-P4 bis BaA-P9



MONTAG, DEN 17. DEZEMBER 2007 S TA AT S A N Z E I G E R NR. 46 / SEITE 1975

Anlage 2/5
zur Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Architektur
mit integrierter Praxis (BaA-P) im Fachbereich I: Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik
an der Fachhochschule Mainz 



NR. 46 / SEITE 1976 S TA AT S A N Z E I G E R MONTAG, DEN 17. DEZEMBER 2007

Anlage 3/5
zur Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Architektur
mit integrierter Praxis (BaA-P)im Fachbereich I: Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik
an der Fachhochschule Mainz 
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Anlage 4/5
zur Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Architektur
mit integrierter Praxis (BaA-P)im Fachbereich I: Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik
an der Fachhochschule Mainz 
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Anlage 5/5
zur Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Bachelor-Studiengang Architektur
mit integrierter Praxis (BaA-P)im Fachbereich I: Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik
an der Fachhochschule Mainz 


